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Bergftr. l|$aS Kreisblatt wird von 80  Bürgermeistereien in eigenem Kaste» am Rathaus ausgehängt, wodurch Inserate eine beispiellos große Verbreitung finden
etlunge « über »srkommense Ereignisse , Notizen re., wervev von ver Nedattio « « tt Dank angenommen

Redaktion , Druck und Verlag von V « « aesderger in We « er » « ra

Dienstag , den 14 . März 1916. SS . Jahrgang

Autlicher Teil.

bail,

An die Herren Bürgermeister de» Kreise ».
Zentralstelle für Heeresverpflegungdrahtet:
„Die jetzige erhebliche Beunruhigung des gesamten Bieh-

irktes, der Viehhändler und Produzenten hat Stockungen in
r Heeresversorgung verursacht. Es hat den Anschein, als ob
nie Kreise damit rechneten, daß eine vollkommene Umwandlung

Viehhandels durch die bevorstehende Syndizierung beabsichtigt
Die« ist nach Erklärungen der zuständigen Ministerien durch-
nicht der Fall . Die Geschäfte sollen für die Heeresverwal-

lg in bisheriger Weise abgervickelt werden, insbesondere sollen
it jetzigen Lieferanten der Zentralstelle, die sich im Besitz einer ’i

tbitOni tn’̂ r ausgestellten entsprechenden Bescheinigung befinden, keines
ausgeschaltet oder ihnen Schwierigkeiten bereitet werden."
Westerburg , den 13. März 1916.

Der N- rsttzeude de» Krei »a««schUtze»
de» Kreise» Westerburg.

Bekanntmachung.
Auf die Beiordnung des BundeSrateS vom 11. Januar 1916,

druckt im RcichSgesetzblatt Nr. 6 von 1916 betreffend künstliche
emittel, weise ich hin. DaS ReichSgesetzblalt kann bei jeder

germeisterei und auf dem diess. Geschäftszimmer eingesehenB.
Westerburg, den 3 März 1916.

Der Vorsitzende de» Krei »au»sch« sse»
'81. des Kreises Mesterb « g.

Au - führungsbestimmuugeu
Ner»rd»« «g, betreffend die Einfuhr » au Kartoffel « .
Auf Grund der Vorschriften in § 3 der Verordnung, betreffend

«wfuhr von Kartoffeln, vom 7. Februar 1916 (ReichS'Gesetzbl.
,°o) bestimme ich:

ipfiehlt § 1. Wer Kartoffeln auS dem Ausland einführt, ist verpflichtet,
)eraer>  xt* '*!n 8°nJ unter Angabe der Arte», der Mengen und des be-
— — Ww Einkaufspreises derR-ichSkartoffelstelle(V-rwaltungSabtei-
ÜfUCt  b ■tB Bellevuestr . 6a, unverzüglich anzuzeigen. Diese

»Pige hat durch eingeschriebenenBrief oder telegraphisch zu erfolgen.
Als Einfübrenter im Sinne dieser Bestimmung gilt, wer nach

''iicfoefr  " 0Qn8 der Kartoffeln im Inland zur Verfügung über sie für eigene
-Rechnung berechtigt ist. Befindet sich der BerfügungSbe-
mit gv» Wie nicht im Inland, so tritt an seine Stelle der Empfänger,

n als - 2. Der Einführende hat die Kartoffeln nach der Vorschrift in
Verordnung vom 7. Februar 1916 an die Rcichskartoffel-

iu liefern. Er hat sie bis zur Abnahme durch die
. .. allfzubewahren. pfleglich zu behandeln und in
^ -kk. ^öbltcjfr Weise zu versichern. Er Hot auf Erfordern Aui-

zu geben, Proben gegen Erstattung der Portokosten einzusen-
' ^ Besichtigung zu gestatten und auf Abruf zu verladen.

. —. Reichskartoffelstelle hat binnen drei Tagen nach Empfang
igt fi>»k ^rizeige von der Einfuhr, und wenn eine Besichtigung vorge-

" wird, nach der Besichtigung zu erklären, ob sie die Kartoffeln
tn  will . Dar Eigentum geht mit dem Zeitpunkt auf die

1,1 ^irti ,I,tto ff eIßeDe  über, in dem die U-bernahmeerklärung dem« er-
chi # L ' ' iufleöt. Lehnt sie die Uebernabme ob, oder gibt sie binnen

E e>ne Erklärung nicht, so erlöschen die im Abs. 1 bczeich-Idigt B ile.
«» '̂ '" ^Itieulungen.

3̂'Die RcichSkartoffellstellesetzt den Uebervahmepreis endgültig fest.

,84 - Für leihweiseU-berlass»ng der Säcke darf eine Sackleihge«
bühr bis zu 1 Mk. für die Lonne gezahlt werden. Werden die
Säcke nicht binnen einem Monat nach der Lieferung zurückgegebeu,
so darf die Leihzebühr um 25 Pfz. für die Woche bis zum Höchst¬
betrag von 2 Mk. erhöht werde». Werden die Säcke mitverkauft,
so darf der Preis für Säcke, die 75 kg oder « ehr enthalten, nicht
mehr als 1,20 Mk., i» übrige, nicht mehr als 80 Pfg . betragen.

§ 5. Erfolgt die Ueberlass»«g nicht freiwillig, so wird dar
Eigentum auf Antrag der ReichSkartoffelstelle durch Saorduuug der
zuständigen Behörde auf die ReichSkartoffelstelle oder die von ihr
in dem Antrag bez-tchnete Person übertragen. Die Anordnung ist
an den Besitzer zu richte«. DaS Eigentum geht über, sobald die
Anordnung dem Besitzer zugeht.

§ 6. Alle Streitigkeiten zwischen den Beteiligten über die Lie¬
ferung, die Anfbewahrnng»nd den E!ge»t»« süberganc> entscheidet
endgültig ein Ausschuß. Dieser bestehta«S einem Vorsitzenden und
4 M-r. 'iedern sewic deren Stellvertretern, hie sämtlich vom Reichs-
kanzler ernannt» erde».

Der Ausschuß besti« «t, » er die bare» Auslage» heS Ver¬
fahrens zu tragen hat.

§ 7. Die LalldeSzentralbehörden hestimme«, » er als zuständige
Behörde und als höhere verwallnngshehördei» Sinne dieser Be¬
stimmungen anzusehen ist.

8 8. Die Vorschriften der Verordnung finde» keine Anwendung
1. auf geringfügige Menge», die im Grenzverkehr aus dem Aus¬

land eingeführt« erde», sofern die Einfuhr nicht zu Handels¬
zwecken erfolgt,

2. auf die unmittelbare Durchfuhr durch Deutschland, sofern die
Frachtbriefe auf das Reicht,»gland lauten und die Durchfuhr
ohne absichtlich hervorgernfene Verzögerung oder Untersuchung
erfolgt.

8 9. Wer de« Vorschriften in § « Hs. 1 uud § 2 Abs. 1 zuwider,
handelt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld»
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

Neben der Strafe könne, tei Zuwiderhandlungen gegen die
Anzeige und Liefern«,spsticht die Kartoffeln, auf die sich die straf,
bare Handlung bezieht, eingezoge, werde», ohne Unterschied, ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

§ 10. Diese Bekanntmachung tritt a« 18. Febr. 1916 in Kraft.
Kerti» . den 15. Febrnar 1916. t
Der Stellvertreter deo Dleichstzanzter» . Delbrück.

A«»rbn««g der Fa»dr«fe»tratbehSrde » .
Gemäß8 7 der LuSführnngSbestimwuogeudeS Reichskanzlers

vom 15. Februar 1916 (Reichsenzetger Nr. 40) zur Verordnung,
betreffend die Einfuhr von Kartoffel« vo« 7. Februar 1916 (Reichs-
GesetzblattL>. 85) wird bestimmt:

Zuständige Behörde im Sinne dieser AuSführungsbestimmun-
geu, ist der Landrat, in Stadtkreisen der Gemeindevorstaod. Höhere
Verwaltungsbehördeist der RegierungSprifidest, für Berlin der
Oberpräsident.

Keriirr, den 21. Februar 1916.
Der Minister für L«rrbwirtfichaft, Per Minister für

Don»S«e« ««d Forste«. S «nbel nnd Gewerbe.
Frhr. v. Echorlemer. Z.' V. : Göppert.

Der Minister de» I ««er «. I . 83. : DrewS.
Die aus Kapitel 84 a in monatlichen Teilbeträgen an Hinter¬

bliebene von Kriegsteilnehmern bewilligte« Zuwendungen dürfen«ach
Ablauf der BewilligungSfrist( 12 Monate) unter den vom König!.
Preußischen Kriegsminlsterlum am 13. Febrnar 1916 Nr. 128/1.



16. C. 8 « itgeteilteu Vorsu?setz«ugen auch in der Marine-Ver-
waltsug weitergezshlt» erden. f t ..

Sisd « eseutliche Uevderungen eingetreten, io lst dem Staats¬
sekretär des ReichSmari«eamt? unter Einziehung der »orgclegteu
Mou«t?q»ittun« Milteil«,,« zu machen, » ei Zuwendungen, die biS-
her in vierteljährlichen«der anderen, nicht monatliche» TeilbrtrSgen
gewährt worden fi«d, ist vor erneuter Anweisung der Beihülfe von
einer Weiterzahlung»ach Ablauf der Bewilltgungsfrist abzuseheu.

gerillt , den 26. Februar 1916.
Der AtaatsfeKretSr des Reich«-M»vime-A« t».

I . A. gez: Dr. Fetisch.
Abdruck zur Beachtung.
Westerburg. den9. Marz 1916.

I. 2056. Der zandrat.

Bekanntmachung
über das verbot der Verlvesdu«, von Oele» oder Fetten zur Her¬

stellung von Degra». vou Lacke«. Firnissen und Farben,
vom 1. Mtrz 1916.

Auf Grund de? § 3 der Lerordouug über daS Verbot der
Verwendung vou pflanzliche» uvd tierischen Oelru und Fetten zu
technischen Zweckeu vo« 6. Januar 1916 (Reichs-Gesetzdl. S . 3)
wird folgender bestimmt:

Artikel1
Pflanzliche»der tierische Oele oder Fette dürfe» zur Herstel.

lang von Degras. Degrod-Moellsu and Moellon sowie zur Herstel-
lung »on Lacken, Firniflen und Farben, die zur Lacklederfabrikatiou
dienen, nur mit Zustimmung de? Krteg«an8schusse« für pflanzliche
uud tierische Oele und Fette in Berlin verwendet werde», der sich
hierbei der Vermittlung der KriegSledir-Aktieogtseälschaft in Berlin
bedient.

Artikel2
Pflanzliche Oele (Leinöl. Hanföl. Mohnöl, Holzöl usw.) dgx.

fen zur Herstellung»»« Lacke«. Firniffeu und Farben sowie zum
Anstretcheu nur in Mischungen mit audereu Stoffen verwendet wer¬
den. Die Mischung darf au pflanzlichen Oelen nicht mehr als 25
»om Hundert des Gewicht« de« EsderzeuguiffrS eathalten.

Diese Vorschrift findet auf die Herstellung von Lacken, Firnis«
se» und Farbe«, die zur Lacklederfadrikatiovdienen, keine Anwendung.

Artikel3
Diese Bekanntmachung tritt am 15. März 1916 m Kraft.
Kertt « . den 1. Mtrz 1916.
Der Kte«»-rtret- r dr» Petch»ko»rier«. Delbrück.

12 »/,

Maßgebend ist das Lebendgewicht nüchtern gewogen (]
Stunden futterfrei ) oder gefüttert gewogen abzüglich 5 % .

( / s . CYYili. ^ TI . ^ . .y f : .. ff ? -Y" i . i. 1 « %« ^ h
Die Mitgliedes sind verpflichtet , die für Rinder ab Ejaivk!

hiernach festgesetzten Preisgrenzen nicht zu überschreiten.
Bei einem Weiterverkauf von Rindern dürfen die Mitglich Zl>l

keinen höheren Aufschlag zu ihren Einstandspreisen nehmen,
Frachtkosten und 5 »/, vom Einstandspreis für andere Ha, jkol

Bekanntmachung
detmeffeud Miäffii - Prei »o« fschiS,e ket« W- tte- verka«f

der Kchiv- t«- » nd StaUtzochstpretse für Utudoteh.
Auf Grund deS § 2 der Satzungen des Diehhandelsver-

bandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden und des 8 3 der
Bekanntmachung des Bundesrats zur Regelung der Preise für
Schlachtschweine und für Schweinefleisch vom 14. Februar 1916
wird mit Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten zu

Wiesbaden Folgendes festgesetzt^
Beim Weiterverkauf der Schweine , welche im Regierungs¬

bezirk Wiesbaden vom Landwirt oder Master gekauft worden
sind, ist zu den jetzt geltenden Stallhöchstpreisen folgender Zu¬
schlag einmalig zulässig : ,

а ) bei dem Weiterverkauf außerhalb eines öffentlichen
Schlachtviehmarktes darf ein Aufschlag von
nicht überschritten werden;

б ) findet der Weiterverkauf im Marktverkehr auf einem
öffentlichen Schlachtviehmarkt innerhalb des Ver¬
bandsbezirkes statt , so darf ein Aufschlag von
nicht überschritten werden;

c) beim Weiterverkauf der Schweine im Marktverkehr
auf einem öffentlichen Schlachtviehmarkt außerhalb
des Verbandsbezirkes darf der Aufschlag
nicht überschreiten . . . r
Die Aufschläge schließen sämtliche Spesen und den Handels¬

gewinn ein. II.
Für Rindvieh werden folgende Stallhöchstpreise festgesetzt:

Vollfleischige Mastochsen (bis zu Kühe und
6 Jahr alt ), Bullen , Färsen (noch alte Ochsen

16 •/,

16 o/o

Gewicht beS Tieres
in Zentner

11 und mehr
10
9
8
7
6
5
4
3

gekalbt)
den Zentner Preis für den Zentner

ns Mark höchstens Mark
100 90
95 85
90 80
85 75
80 70
75 65
70 60
65 55
60 —

W{

«ad]

lungsunkosten und Handlungsgewinn, jj
m.

Derbandsmitglieder , welche die hiernach zulässigen Pnj
grenzen überschreiten , haben die unnachsichtliche Strafverfolgu , M
auf Grund der Bundesratsverordnung vom 23. Juli 1915 gez fich
übermäßige Preisteigerung (R. G . Bl . S . 467 ) und der Buch »ui
ratsverordnung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen «,
Handel vom 23. September 1915 (R . G . Bl . S . 603) zu
wärtigen.

Ueberschreitung der Preisgrenzen und Umgehung der I
stimmungen für den Aufschlag weroen außerdem mit zeitweilig
oder dauernder Entziehung der Ausweiskarte geahndet.

IV.
Vorstehende Festsetzungen treten am Tage nach ihrer

öffentlichung in den Kreis - und Amtsblättern des Regierun
bezirkes, spätestens am 14. März in Kraft.

Frankfurt a. M., 7. März 1916.
Uiehhondeioverkaud f. d. Keg. Ke?. Mieovad,

Der Vorstand:
von Bernus,  Königlicher Landrat.* *

Die Herren Bürgermeister de» Kreise»
wollen wiederholte ortsübliche Bekanntmachung veranlassen u trol
die Interessenten auf vorstehende Bekanntmachung besonders hi,?
weisen.

Mesterimrg. den 14. März 1916.

«ri
ll<Ö{
«fl

Der Vorsitzende de« Krei»an«sch« lst»m
umde« Kreises Mesterd«rg _

Mit Rücksicht darauf, daß nach hierher gelangten Mitteil
ge» mehrfach vou unbefugten Personen Sammlungen im 91«
de? Rote» Kreuze« veranstaltet find, beehren wir uns zu empfch
daß die Provinzialvereine den örtlichen Vereinen den dringe«!
Rat erteilen, den von ihnen mit der Sammlung von Geldbetch
betrauten Personen stet« einen Ausweis mitzugebeo. und in
Lokalblättern bekannt zu machen, daß nur mit solchem AM
versehene Personen zu Sammlungen befugt find

Berlin, den 11. Februar 1916.
Zentralkomitee de» Preußischer Ka»de»» er»i

vom Kate« Kreuz.
Der Vorsitzende, gez. v. Pfuel.

An de» Lorstand bei ProvinzialveretnS vom Roten Kreoz
für die Provinz Heffen-Naffau io Caflel.

Den OrtSvolizeibehörden zur Kenntnis und Beachtung.
Westerburg, den9. März. 1916.

Der Vorsitzende des Kreisausfchusftt
de» Kreises Westerburg.

litt

den

mit

DD0
6

Rach einer Verfügung des KriegSministeriumS vom 9. 2
find künftig auch die kasernementSmäßifl«ntergebrachtea Mi
schäften, soweit ste von der Teilnahme an einer gemeinsamen Sp>
einrichtung haben entbunden werden müssen, »on den Truppen«!
mit Brot zu versorgen. Ei wird ergebenst ersucht, die unterstell
Behörden hiervon in Kenntnis zu setzen uud anzuweisen, de« i>
bezeichneteo Mannschaften für die Folge keine Brotkarten zu
abfoigen.

Frankfurt « . M., den4. März 1916.
Stell». Intendantur 18. Armeekorps

gez. Unterschrift.
An den Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden.

An die Herren Bürgermeister de» Kreise».
Vorstehende Anweisung findet auch Anwendung auf die

Gebührniffen beurlaubten Militärpersooen, z. B. alle sog. Soo«9
Urlauber bezv. die auf einige Tage Beurlaubten.
_ Mesterkurg, den 10. März 1916. Der Kondrot

Zur besonderen Learktuno!
Die ReichZkartoffelstelle hat heute folgenden Erlaß de« M

kanzlerS mit der Anweisung sofortiger Bekauntgabe au die Kos«
nalverbände erhalten:

Auf Grund de« § 1 Abs. 2 der Bekanntmachung über
Speisekartosfelversorgung im Frühjahr und Sommer 1916 >
7. Februar 1916 (RetchSgesetzbl. E . 86) bestimme ich:

Bei der Berechnung deS Bedarfs der Kommuualverbä«d>
al« Durchschoittssatz höchste«? 1 Pfund Kartoffeln tägli»
den Kopf der versorgungSbcrechttgten Bevölkerung biS Mi
August 1916 zu Grunde zu legem Mit Rücksicht auf beft>
örtliche Derhtltaisse ist die ReichSkaitoffelstelle ermächtigt, e
niedrigeren Satz zu Gründe zu lege«. Auf Antrag eine? "
munalverbaudes darf sie den Satz erhöhe», jedoch«icht über
und eiuhalb Pfund hiuauflgehe«.
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Die Befugnis der Kommunalberbände , die hiernsch auf sie
^fallenden Mengen auf die Bevölkerung zu verteile » und dabei
^besondere die schwerarbeitende Bevölkerung mit höheren Ra¬
tionen zu berücksichtigen, bleibt durch diese Bestimmung unberührt.

eißJngleichen kann es ihnen überlasten bleiben , diese Mengen nach
den Jahreszeiten io der Weise verschieden zu verteilen , daß die
gopfguote in denjenigen Monaten , io denen andere Nahruogi-
«littel, z. B . Gemüse , nicht oder vur beschränkt zur Verfügung
stehen, höher bemcsten wird als in anderen Monaten.

Ob später eine allgemeine Erhöhung der DurchschnittSsatzeS
von 1 Pfund für den Kopf und Tag möglich sei» wird , läßt

vorläufig noch nicht übersehen . Die Entscheidung hierüber
Vorbehalten bleiben.

Die ReichSkartoffelstelle wird ersucht, die Kommuaalverbände
eingehend von diesem Erlaß in Kenntnis zu setzen.

Kertt » , den 6 . März 1916.
Der Reichskanzler . I . V .: Delbrück.

Bei der Berechnung des Bedarfs und der Regelung des Ver-
„uchs ist den vorstehende » Grundsätzen Rechnung zu tragen.

Kertt « . den 6 - März 1916
Peichskartsffrlstrlle . Derwaltuogsabteilung.

Der Vorsitzende deS Vorstandes.
Peters.

Die Petroleumverteilung wird in den Monaten März und
xril in gleicher Weise wie in den Monaten Januar und Februar
ichgetührt werden . In beiden Monaten werden je die gle ' chm
mgen wie im Monat Februar , d. h. sechs Zehntel der Januar-
mgen sowohl an den Handel wie auch als sogenanntes Ausgleich-

Anlassen wiroleum zur Ablieferung gebracht werden . Diese Mengen stellen
lesondershp ! erheblich gesteigerte Bedarfsdeckung gegenüber den frühere»

ooaten dar , um die Möglichkeit zu geben, kleinere Mengen für
Sommermonate in den einzelnen Haushaltungen aufzusparen.

» « fchwsteotM 1. Mai bis zum 1. September wird wie im Vorjahre Petro-
»rg . Jffitn mit Ausnahme de * gewerbliche « und behördliche«

«darf » nicht zur Ablieferung kommen, uw die während dieser:cn
a im Na>
zu empfehl

:n dringe«
Geldbcträ
und in

>em AuS«

Zeit eingeführten Menge » für die k»« « ««de vele «cht»» grperi »be
deS Jahres 1916/17 aufspeichern zu können.

Herli «, den 18. Februar 1816.
Der KelchsKa»rler. I . gez. »o« Etei».

* * *
Ar» die Herren Bürgermeister » eg Kreisest.

Vorstehender Erlaß ist wiederholt in ortsüblicher Weife be¬
kannt zu machen. Die Bevölkerung ist auf möglichste Sparsamkeit
bei Verwendung des Petroleums hiuzuweisen.

Mefterbnrs . den 10. März 1916._ Der L««dr«t.
Bekanntmachung

Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über den Belagerungs¬
zustand wird folgendes bestimmt:

Ziff . 3 der Verfügung des stellv . Generalkommandos vom
10 . 10 . 14 Abt . Ile Nr . 33132 wird wie folgt abgeändert:

3 . Jeder , der Benzin aus dem Auslande über die deutsche
Grenze gebracht hat , hat die von ihm eingeführte Menge
mit Angabe der Herkunft und Siedegrenzen sogleich der
Inspektion des Kraftfahrwesens mitzuteilen ohne Rücksicht
darauf , daß die eingeführten Mengen auch von Grenzzoll¬
ämtern angezeigt werden.

Die Ziffer 1, 2 und 4 der obengenannten Verfügung
behalten ihre Gültigkeit.

Fr«» kf« rt a. M .. de» 8. März 1916.
KteUvrrtreteube » Gmeralkvm « *»»« 18 . Armeek »»»«.

Bo « Seiten des Ge »eralko » « a »»os.
_ Der Chef beS Stabe » : de Graaff , Se » eralleut » a »t.

1. Mer Krotgetreibe verfüttert , »rrsü « bi <t sich
am Uaterlande!

S. Mer über bas gesetzlich k«l«sst,e Mast tzt« a« a
Hafer , Me«- Kar». Mischfrucht. mvrt « stch Hafer
befmdet . aber Berste verfüttert , verfüabiOt stch
am D«terla «be!
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^ünfprozentige Deutsche keicksan leiste
zu S8,L«

oder

Vieremkalbprozentige auslösbare
veutscste Reickss ckatzan Weisungen

zu SS.

Die Kriegsanleihe ist

öcrs Wertpapiere des Deutschen WoLkes
die beste Anlage für jeden Sparer

sie ist zugleich

die Waffe der Dccheimgebliebenen
gegen alte unsere Feinde

die jeder zu Hause führen kann und muß
ob Mann , ob Frau , ob Kind.

Der Mindestbetrag von Hundert Mark
bis zum 20 . Juli 1916 zahlbar

ermöglicht Jedem die Beteiligung.
Man zeichnet

bei der Reichsbank, den Banken und Bankiers , den Sparkassen, den Lebensversichernngsgesellschaften,
den Kreditgenossenschaften

oder

bei der Post in Stadt und Land.

Letzter Zeichnungstag ist der 22. März.
Man schiebe aber die Zeichnung nicht bis zum letzten Tage auf!

Alles Nähere ergeben die öffentlich bekanntgemachten und auf jedem Zeichnungsschein abgedruckten Bedingungen.



Königliche Fachschule für die Eisen- und Stahlindustrie deS
Eiegeuer Landes zu Siezen. Tagesschule.

Praktische Ausbildung in dev Lehrwerkststten(Schlofferei,
Dreherei, Schmiede, Farmerei, Klempnerei) neben zeichnerischen und
fachmiffenschaftttchew Unterricht.

»ufnahmededintzuna: Erfolgreicher Besuch einer Volksschule.
Kursusdauer: 2 Jahre. Schulgeld 60 M. für preuß. Schüler.
Stipendie» für minder bemittelte und würdige Schüler.
Die Reifeprüfung gilt lt. Ministerialerlaß als Gesellenprüfung

für Schlosser und Schmiede.
Beginn des neuen Schuljahres: 26 April 1916.
Slomeldunzen jetzt erbeten.
Programme und Auskunft durch Dir Direktion.

Große Sendung
emaillierte Stahlblech-Kessel
und email.gußeiserne Kessel,
sowie Kessel-Oesen in «*»

eingetroffen.
Groß?Auswahl in maillierte«GuMerdki und
Nrfc«,Jauchepumpe«,Janchesüsier

Kutterfüsskm.
t '. t.  Saint CJeorge,

Haclienblirg . Telefon 65.

Dberförsterei Rennerad.
Am Montag , den 20 . Märi 1916. vormittags 10 Uhr

werde« in der Güthfche» Gastwirtschaft in Walkmühlen
aus dem Schutzbezirk Walkmühle» Distr. 23, 24. 25 Buchwald.
16,17 Verbote Wald verkauft: Eiche«: 11 Stämme mit 3,70
Festmtr., 44 Rmtr. Nutzscheit, 90 Rmtr. Sche't u«dKnüppel, 2100
Wellen 111 Küche« : 150 Rmtr. Scheit, 65 Rmtr. Knüppel, 4800
Wellen. And. Kaubholx: 11 Rmtr. Scheit und Knüppel. Na¬
delholz: 23 Rmtr. Scheit.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bekanntma¬
chung ersucht. 6534

Aerzte Eine frischmelkende oder tra¬
gende

empfehlen
uurtikfßiches gnfirgttUftl

Kaiser1 Brust-y V Caramellen
Ziege

11 mit de« v. 3 Tanne n”

zu kaufen gesucht. Angebote mit
Preisangabe an 6533
Kubuvtg Gurrt, Gerah-use«.

gebrauchen
6500

»um«7<7,i£ Kehrling
kann sofort oder später eintreten.

Fritz Giesler
Maler und Anstreichermeister

Siegeni . W., Eintrachtstr. 11.
Heiserkeit, Haturrh, Strfdjlei-
wuag, Krumpf- und Keuchhuük«,
sowie als Korde«»»»? gegen
ErkiiltuUzru daher hochwill¬
kommen jedem Hriegrr!

Wagen-
Maschinen-

n»t. 6egl. Seugniffe
von Aerzten und
Privaten verbürgen

den sicheren Ersolg.
Paket 25 Pfg.. Dose 5° Pf.

Kriearvackung 15 Pfg., kein Port«
Zu haben in alle» Npaiheken

sowie bei: 5»l4

Centrifugen - j
in bester Qualität liefert

Gustav IVick«], Westerburg.

C. v. Saint George,
Hachenburg . 653i

Kraver Junge mit guter
Kchulbilduug kann als

Pfälzer Rotklee
seifte frei

per Pfund 1,90 Mk.

C. v. Saint George,
Hachenburg . 6650

Ketzer-Lehrling
bei fof. Uergütuttg eintreten.

Kreisblattdruckerei.

StitniirniHöbdirit
gesucht. Kahutzofstr. 32.

Zeilhllililgen auf die fricgsanleitje

ich

werden kostenfrei entgegengenommen bei unserer Hauptka
(Rheinstraße 42), den sämtlichen Landesbankstellen und Sam
stellen, sowie den Kommissaren der Nassauischen Lebensversi
rungsanstalt.

Für die Aufnahme von Lombardkredit zwecks Einzahln,
auf die Kriegsanleihen werden % und, falls Landesbai
schuldverschreibungen verpfändet werden, 5 #j0 berechnet.

Sollen Guthaben aus Sparkassenbüchern der Nassauiß
Sparkasse zu Zeichnungen verwendet werden, so verzichten
auf Einhaltung einer Kündigungsfrist, falls die Zeichuuug
unseren vorgeuauute» Zeichuungsstelle» erfolgt.

Die Freigabe der Spareinlagen erfolgt bereits zum3 *r
März.

Direktion
der Nassauischen Landesbank.

X - Mir

Knttkk
und

Waschmaschinen
mit Schwungrad-Antrieb. — Jede Maschine wird zur

Probe gegeben. —
= = Mäßige Preise.

Jancliepumpen
Allein-Nertrieb der Patent „ Flink "-Pumpe.
— Durch Waggonbezug billige Preise. —
Enorme Leistung. — Einfachste Handhabung.

Selbsttätige Entleerung.
Vorrätige Längen3.—, 3,25, 4.—, 4,25, 4,50,4,755.—m.
Jede Pumpe wird 4 Wochen'̂ zur Probe gegeben.

DklMlite Stahlblech ImcheMer
dauerhaft gearbeitet — zu billigen Preisen.

Weh- u. Waschliessel
ea. 1400 Stück Lager.

Räucherapparate
In etwa 14 Tagen trifft je 1 Waggon

Stachel- llilii GartkWiilidrcht
Ackerwagen

-f

sowie nn.

Bei Bedarf bitten Preise einzufordern.
- Bei Kauf wird die Fahrt vergütet. —

6. von Saint George
Hachenburg.

Musterlager und Vertretung bei Herr » Ha»« Kauer
i» Westerburg. Für Keuurrob und Cmureriche«-
hai» tüchtige Uertreter gefacht. Schlosser oder
Eisenhändler bevorzugt. Anfragen erbitten dieserhalb
schnellstens. 6474

'♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ » ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

LV Der heutigen Nummer liegt datz MarktverzeichaiS
Stadt Hachenburg bei, worauf wir Interessenten Hinweisen. 65-


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

